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Wozu dient Kurzarbeitergeld?
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Kurzarbeitergeld gleicht einen vorrübergehenden und 
unvermeidbaren Verdienstausfall zumindest teilweise aus. 

Dabei bleiben Arbeitsplätze für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erhalten.
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Argumente für die Inanspruchnahme von 

Kurzarbeitergeld 
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× Erhalt der eingearbeiteten 
Arbeitskräfte und betrieblichen 
Beschäftigungsstruktur

× Anpassung an kurzfristige 
Produktionsschwankungen

× zügige Umstellung auf Vollarbeit

ARBEITGEBER ARBEITNEHMER

× Vermeidung von Arbeitslosigkeit
× Existenzsicherung
× Lohnausfallvergütung 
× soziale und betriebliche 

Anwartschaften bleiben bestehen

× hoher Beschäftigungsstand 
× Existenzsicherung und Erhalt der Arbeitgeber
× Förderung von Wirtschaftswachstum
× Sicherung der Kaufkraft und damit des Lebensstandards Ą Sozialer Frieden
× Erhalt des Steueraufkommens und der Sozialversicherungsbeiträge

Aus Sicht des UNTERNEHMENS

Aus Sicht der ALLGEMEINHEIT
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Formen der Kurzarbeit
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Erleichterungen im 
Zusammenhang mit 
Covid-19

Kurzarbeitergeld

Saison-
Kurzarbeitergeld

Transfer-
Kurzarbeitergeld

Konjunkturelles 
Kurzarbeitergeld

ACHTUNG:

Die auf den folgenden Seiten genannten 
Voraussetzungen gelten (sofern nicht anders benannt) 
befristet bis 31.12.2021
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Anspruchsvoraussetzungen -Ä95 SGB III
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erheblicher Arbeitsausfall 

mit Entgeltausfall

betriebliche 

Voraussetzungen 

persönliche 

Voraussetzungen 

Anzeige über

Arbeitsausfall

Welche Anspruchsvoraussetzungen müssen beim Kurzarbeit vorliegen?
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Erheblicher Arbeitsausfall -Ä96 SGB III
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1. unvermeidbar

× Abbau von Überstunden, Resturlaub (aus Vorjahren) und Arbeiten auf Lager

Hinweis: Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden wird vollständig verzichtet 

2. vorübergehend

× voraussichtlich kann in absehbarer Zeit wieder im normalen Umfang gearbeitet 

werden

3. Wirtschaftliche Ursachen oder unabwendbares Ereignis

× z.B. fehlende Lieferungen (= wirtschaftliche Ursache) oder staatliche 

Schutzmaßnahmen (= unabwendbares Ereignis)

4. Umfang des Arbeitsausfalls

× Im jeweiligen Kalendermonat müssen mind. 10 % der in dem Betrieb 

beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 

10 % ihres Bruttoentgeltes betroffen sein.
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Betriebliche Voraussetzungen -Ä97 SGB III
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Im Betrieb muss mindestens ein Arbeitnehmer oder                         

eine Arbeitnehmerin beschäftigt sein

Hinweis:

Betrieb im Sinne der Kurzarbeitergeld-Vorschriften kann auch eine 

Betriebsabteilung sein
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Persönliche Voraussetzungen -Ä98 SGB III
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Die Arbeitnehmer müssen:

× versicherungspflichtig beschäftigt und 

× ungekündigt sein

Hinweis:

Kurzarbeitergeld im Krankheitsfall ist möglich, solange Anspruch auf  

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht (ab dem Krankengeldbezug nicht mehr)
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Anzeige über Arbeitsausfall -Ä99 SGB III
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Was ist bei der Anzeige auf Kurzarbeit zu beachten?

Die Anzeige muss:

1. schriftlich oder elektronisch (Post, E-Mail oder eServices)

2. bei der für den Betriebssitz zuständigen Agentur für Arbeit 

erfolgen,

3. glaubhaft begründet sein,

4. spätestens in dem Monat vorliegen, für den erstmalig 

Kurzarbeitergeld gezahlt werden soll und

5. durch den Arbeitgeber oder den Betriebsrat gestellt werden

Welche Unterlagen werden benötigt?

× Anzeige über den Arbeitsausfall

× Begründung zum Arbeitsausfall

× Eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat oder der Einverständniserklärung der von  

Kurzarbeit betroffenen beschäftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

(Kann eventuell auch nachgereicht werden, z.B. bei Quarantäne)

HINWEIS:

Wenn möglich, nutzen 
Sie in erster Linie die 
eService-Funktion.

Alternativ können Sie die 
Anzeige auch per Post 

oder E-Mail an die 
zuständige Agentur für 

Arbeit senden.

Auf den nachfolgenden 
Seiten werden die 
entsprechenden 

Kommunikationswege 
beschrieben.


